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Behörde

Vollzug = Land Gesetzgebung = Bund

(Ausnahme: bei Verleihung im 
Staatsinteresse hat Bund 
Mitwirkung)

Behörden
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 Antrag auf Staatsbürgerschaft: 
bei Bezirksverwaltungsbehörden (BH oder Magistrat) oder 
direkt bei der Landesregierung (Wohnsitz)

 Entscheidende Behörde: 
Landesregierung

 Berufungsbehörde: 
Verwaltungsgerichtshof

 Ausstellung von staatsbürgerschaftsrechtlichen Bestätigungen: 
Gemeinde bzw. der Gemeindeverband (Wohnsitz)

Behörden
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Erwerb durch Abstammung

 Eheliche Kinder sind mit Geburt Österreicher, wenn ein Elternteil 
Österreicher ist

 Uneheliche Kinder von Österreicherinnen erwerben mit der Geburt die
Staatsbürgerschaft 

 Findelkinder, die im Alter von unter sechs Monaten in Österreich 
aufgefunden werden sind Österreicher bis zum Beweis des Gegenteils

 Legitimation (durch nachfolgende Eheschließung der Eltern oder 
Ehelicherklärung) eines unehelich geborenen Fremden, solange er noch 
minderjährig und ledig ist und der Vater österreichischer Staatsbürger ist
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Verleihung im Ermessen der Behörde

 Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen 
 Nachweis von Sprachkenntnisse (Niveau A2) 
 Prüfung über Demokratie und Geschichte Österreichs und des 
jeweiligen Bundeslandes

 10 Jahre rechtmäßiger Aufenthalt und davon 5 Jahre niedergelassen
 Verleihung im Staatsinteresse (Bestätigung der Bundesregierung) für 

außerordentliche Leistungen der Republik Österreich
 Ehegatten österreichischer Staatsbürger: 6 Jahre rechtmäßiger 
Aufenthalt und davon 5 Jahre verheiratet
 Vorzeitige Einbürgerung nach 6 Jahren rechtmäßigen Aufenthalts für 

Asylberechtigte, EWR-Bürger, im Bundesgebiet geborenen oder 
außerordentlichen Leistungen
 Erstreckungsanträge für Ehegatten und Kinder möglich
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Rechtsanspruch auf Verleihung

 Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen wie bei Ermessen

 30 Jahre Hauptwohnsitz oder 
 15 Jahre und persönliche und berufliche Integration 
 Erwerb durch Anzeige für Emigranten
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Verlust der Staatsbürgerschaft

 automatischer Verlust:
 Annahme einer fremden Staatsangehörigkeit
 Erstreckung des Verlustes auf Kinder, wenn Eltern andere 
Staatsangehörigkeit annehmen
 Eintritt in den Militärdienst eines anderen Staates

 Verlust – Entziehung:
 Staatsbürger im Dienste eines fremden Staates und Schädigung 

des Ansehen Österreichs
 Wiederaufnahme des Verfahrens (Parteistellung des BM.I)
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Einbürgerungen von 1996 bis 2006 
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